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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
(§ 9 BauGB) 

1. Art der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

Im Allgemeinen Wohngebiet sind die nachfolgenden Ausnahmen i.S.v. § 4 Abs. 3 BauNVO nicht zuläs-

sig: 

• Betriebe des Beherbergungsgewerbe 

• Anlagen für Verwaltungen 

• Gartenbaubetriebe 

• Tankstellen 

2. Maß der baulichen Nutzung 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

2.1 Im Allgemeinen Wohngebiet darf die zulässige Grundfläche baulicher Anlagen durch Stellplätze und 

Zufahrten bis zu einer GRZ von 0,7 überschritten werden (i.V.m. § 19 Abs. 4 S. 3 BauNVO). 

2.2 Die Höhenlage baulicher Anlagen wird bestimmt durch Festsetzung der Traufhöhe (TH) und der First-

höhe (FH).  

2.3 Die Traufhöhe (TH) wird definiert als Schnittkante der Außenflächen des aufgehenden Mauerwerks 

mit der Dachhaut. 

2.4 Die Firsthöhe (FH) wird bei Satteldächern definiert als die Schnittkante der Dachhaut der Dachflä-

chen. Bei Pultdächern wird die Firsthöhe definiert als der oberste Punkt der Dachhaut des hochsei-

tigen Dachabschlusses.  

2.5  Unterer Bezugspunkt zur Ermittlung der Trauf- und Firsthöhen der Gebäude sowie der mittleren 

Wandhöhe von Garagen und Carports ist die Oberkante Fertigfußboden (OKFF). 

2.6 Unterer Bezugspunkt zur Bestimmung der Höhenlage der Oberkante Fertigfußboden (OKFF) ist die 

Höhenlage der endgültig hergestellten an das Grundstück grenzenden Verkehrs- bzw. Erschließungs-

fläche (Oberkante Gehweg bzw. Straße) in Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des 

jeweiligen Grundstücks. Bei Eckgrundstücken ist die höher gelegene Verkehrs- bzw. Erschließungs-

fläche maßgebend. Die Höhenlage der Verkehrs- bzw. Erschließungsfläche ist durch lineare Interpo-

lation der in der Planzeichnung festgesetzten Höhenbezugspunkte zu ermitteln. Unterer Bezugspunkt 

für die OKFF der Gebäude in der Prämienstraße ist die Höhe der angrenzenden Oberkante des Geh-

weges in der Höhe der Mitte der überbaubaren Grundstücksfläche des jeweiligen Grundstücks. 

2.7  Die Oberkante des Fertigfußbodens der Erdgeschosse der Gebäude darf maximal 0,5 m über dem 

Bezugspunkt liegen.  
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3. Überbaubare Grundstücksfläche 

(§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB) 

 Die der Straßenseite abgewandten Baugrenzen dürfen durch Gebäudeteile wie Terrassen, Balkone, 

Wintergärten und Überdachungen um bis zu 2,0 m überschritten werden.  

 

4. Flächen für Stellplätze, Garagen und Nebenanlagen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 Abs. 6 BauNVO) 

4.1 Im Allgemeinen Wohngebiet sind je Wohneinheit zwei Stellplätze auf dem eigenen Grundstück nach-

zuweisen. Diese können einer Garage vorgelagert sein.  

4.2  Der Abstand zwischen der Einfahrtseite der Garagen (Garagentor) und der Straßenbegrenzungslinie 

muss mindestens 6,0 m betragen.  

4.3 Stellplätze, Garagen und überdachte Stellplätze (Carports) sind nur innerhalb der überbaubaren 

Grundstücksflächen sowie inn  und  zulässig. Dies gilt nicht 

für die den Garagen vorgelagerten Zufahrten. Ausnahmsweise sind auch Abstellräume innerhalb der 

 und  die Abstell-

räume in der Verlängerung der Garage errichtet werden und deren Breite und Höhe nicht über-

schreiten. 

5. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

5.1 Die Bereiche zwischen der Verkehrsfläche und den zugewandtem Baugrenzen (Vorgärten) sind mit 

Ausnahme der notwendigen Zuwegungen als Vegetationsflächen (z.B. Rasen, Gräser, Stauden, Gehölze) 

anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Die Verwendung von wasserundurchlässigen Materialien oder Sperr-

schichten, wie z.B. Abdichtbahnen, ist unzulässig. 

5.2 Im räumlichen Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes sind Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten 

oder -schüttungen unzulässig. Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten werden definiert als zusam-

menhängende Flächen, die mit den vorgenannten Materialien zu mehr als 10% bedeckt sind. Die Flä-

chen gelten auch dann als Stein-/Kies-/Split- und Schottergärten, wenn auf den Einbau von Vliesen, 

Folien oder vergleichbaren Materialien verzichtet wird. Ausgenommen sind Spritzschutzstreifen ent-

lang von Fassaden, sofern eine Breite von 0,5 m nicht überschritten wird. 

6. Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 

(§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB) 

Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind, sofern sie nicht für eine andere zulässige Nutzung 

verwendet werden, gärtnerisch anzulegen und dauerhaft zu erhalten. Als gärtnerisch angelegt gelten 

im Sinne dieses Bebauungsplanes unversiegelte Flächen, die überwiegend bepflanzt sind (z.B. mit Ra-

sen, Gräsern, Stauden, Kletterpflanzen oder Gehölzen). 
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7. Gestalterische Festsetzungen 

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 89 BauO NRW) 

Doppelhauseinheiten sowie Hausgruppen sind mit gleicher Dachform, Dachneigung, Trauf- und First-

höhe, Dacheindeckung und Fassadenmaterialien auszuführen.  

 

8. Entwässerung  

(§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 44 Abs. 2 LWG) 

8.1 Das innerhalb der Baugebiete auf den versiegelten Flächen anfallende Niederschlagswasser ist voll-

ständig durch Mulden- oder Mulden-Rigolensysteme oder andere Maßnahmen gleicher Wirkung auf 

den jeweiligen Baugrundstücken zu versickern.  

8.2 Auf der Fläche mit der Zweckbestimmung  Niederschlagswasserversickerung  werden als Maß-

nahme zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung des Bodens die Herstellung von Muldensystemen 

zur Aufnahme des auf den Verkehrsflächen anfallenden Niederschlagswassers festgesetzt. Die Fläche 

ist zu begrünen.  

HINWEISE 

1. Einsichtnahme von Vorschriften 

Die der Planung zugrunde liegenden Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, Erlasse und DIN-

Vorschriften) werden im Rathaus der Stadt Linnich zu jedermanns Einsicht während der allge-

meinen Öffnungszeiten bereitgehalten. 

2. Bodendenkmäler 

Bei Bodenbewegungen auftretende archäologische Funde und Befunde sind der Gemeinde 

als Untere Denkmalbehörde oder dem LVR-Amt für Bodendenkmalpflege im Rheinland, Au-

ßenstelle Nideggen, Zehnthofstraße 45, 52385 Nideggen, Tel.: 02425/9039-0, Fax: 

02425/9039-199, unverzüglich zu melden. Bodendenkmal und Fundstelle sind zunächst un-

verändert zu erhalten. Die Weisung des LVR-Amtes für Bodendenkmalpflege für den Fortgang 

der Arbeiten ist abzuwarten 

3. Sümpfungsmaßnahmen 

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes ist von durch Sümpfungsmaßnahmen 

des Braunkohlenbergbaus bedingten Grundwasserabsenkungen betroffen. Eine Zunahme der 

Beeinflussung ist nicht auszuschließen. Ferner ist nach Beendigung der bergbaulichen Sümp-

fungsmaßnahmen ein Grundwasserwiederanstieg zu erwarten. Hierdurch hervorgerufene Bo-

denbewegungen können bei bestimmten geologischen Situationen zu Schäden an der Tages-

oberfläche führen. Die Änderung der Grundwasserflurabstände sowie die Möglichkeit von Bo-

denbewegungen sollten bei Planungen und Vorhaben Berücksichtigung finden.  
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4. Erdbebengefährdung 

Das Plangebiet wird der Erdbebenzone 3 und der geologischen Untergrundklasse S nach DIN 

4149:2005 zugeordnet. Anwendungsteile von DIN EN 1998, die nicht durch DIN 4149 abgedeckt 

werden, sind als Stand der Technik zu berücksichtigen. Dies betrifft hier insbesondere DIN EN 

 

Analog zu den Bedeutungskategorien für Bauwerke gemäß DIN 4149:2005 sind die Bedeu-

tungsklassen der relevanten Teile von DIN EN 1998, insbesondere die jeweiligen entsprechen-

den Bedeutungsbeiwerte, zu beachten.  

5. Haustechnik 

Die Errichtung und der Betrieb von Klima-, Kühl- und Lüftungsanlagen, Luft- und Wärmepum-

aden für die Ver-

-Arbeitsge-

meinschaft für Immissionsschutz - LAI (www.laiimmissionsschutz.de) zu erfolgen. 

6. Artenschutz 

Zur Vermeidung artenschutzrechtlicher Verbotstatbestände i.S. § 44 Abs. 1 BNatSchG im Hin-

blick auf planungsrelevanter und nicht planungsrelevanter Vogelarten sind Fäll- und Rodungs-

arbeiten sind nur außerhalb der Brutzeit, also im Zeitraum 1. Oktober bis 29. Februar möglich, 

um keine Bruten zu gefährden.  

Zur Vermeidung der Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätten gem. § 44 Abs. 1 Nr. 3 

BNatSchG ist im Umfeld des Plangebietes der Ersatz einer Ruhestätte für die Schleiereule in 

Form einer geeigneten Bruthilfe erforderlich.  

Als Vermeidungsmaßnahme zum Schutz von Fledermäusen ist der Beginn des Gebäudeabris-

ses im Zeitraum von November bis Ende Februar durchzuführen.  

7. Keller und Gründungen  

Keller und Gründungen müssen entsprechend der Grund- und Schichtwasserverhältnisse ge-

plant und ausgeführt werden (keine Kellergeschosse vorsehen oder Keller mit wasserdichter 

Wanne planen und ausführen).  

 

RECHTSGRUNDLAGEN  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I 

S. 3.634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 12. Juli 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 184). 

• Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3.786), zu-

letzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. 2023 I Nr. 6). 

• Planzeichenverordnung (PlanZV) in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt 

geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1.802). 
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• Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 

13. April 2022 (GV. NRW. S. 490). 

• Bauordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (Landesbauordnung 2018  BauO NRW 2018) 

vom 21. Juli 2018 (GV. NRW. S. 421), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Sep-

tember 2021 (GV. NRW. S. 1.086), in Kraft getreten am 22. September 2021. 

 

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19996&vd_back=N1353&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=6&vd_id=19767&vd_back=N1086&sg=0&menu=0

